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ANGEHÖRIGENVERTRETUNG, VORSORGEVOLLMACHT

 Alternativen zur Sachwalterschaft

Vortrag von Herrn Mag. Peter Rossmann, Vertretungsnetz Sachwalterschaft

Kath. Bildungswerk – Diözesanhaus, 13.11.2007

Auszug aus der Broschüre „Sachwalterschaft“, Wissenswertes für Betroffene, Angehörige und Interessierte.

Kann ein Mensch trotz geistiger Behinderung oder psychischer Krankheit seine Angelegenheiten selbst meistern – etwa mit Hilfe seiner Familie oder psychosozialer Dienste – darf kein Sachwalter bestellt werden. Dasselbe gilt auch, wenn der Betroffene von einem nächsten Angehörigen oder einem Vorsorgebevollmächtigten vertreten wird.

VERTRETUNG DURCH EINEN NAHESTEHENDEN ANGEHÖRIGEN

Zu den nächsten Angehörigen zählen Eltern, volljährige Kinder und der im gleichen Haushalt lebende Ehepartner oder Lebensgefährte (der Lebensgefährte muss mindestens seit drei Jahren im selben Haushalt wohnen).

Um eine Vertretungsbefugnis zu bekommen, muss der Angehörige einem Notar seiner Wahl ein ärztliches Zeugnis vorlegen, das die fehlende Geschäftsfähigkeit des Betroffenen bestätigt. Der Notar registriert die Vertretungsbefugnis im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis. Mit einer Bestätigung des Notars kann sich der Angehörige als vertretungsbefugt ausweisen.

Ausschalten eines (oder mehrerer)  bestimmten Angehörigen für die Angehörigen-Vertretung: das ist möglich, wenn man noch im Vollbesitz der geistigen Kräfte ein "Widerspruchsformular" ausfüllt und registrieren lässt.

Vertretungsbefugte Angehörige können den Betroffenen in folgenden Bereichen vertreten:

· Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens (z.B. Einkauf von Lebensmitteln und Kleidung, Bezahlung der Miete)

· Rechtsgeschäfte zur Deckung des Pflegebedarfs (z.B. Kauf von Pflegeutensilien, Organisation einer Pflegekraft)

· Geltendmachung von Ansprüchen, die sich durch Alter, Krankheit oder Behinderung ergeben (z.B. Pflegegeldantrag, Sozialhilfeantrag, Antrag auf Rundfunkgebühren-befreiung)

· Zustimmung zu einfachen medizinischen Behandlungen (keine risikoreichen Operationen, Amputationen, Legen einer PEG-Sonde)

Der Betroffene kann aber einer Handlung seines vertretungsbefugten Angehörigen jederzeit widersprechen. Dazu muss er sich selbst oder über eine Vertrauensperson an das Pflegschaftsgericht oder an einen Notar wenden. Die Folge wird in vielen Fällen die Einleitung eines Sachwalterschaftsverfahrens sein.

WICHTIG:

· Der Vertretungsbefugte muss ein Angehöriger sein!

· Bei Erteilung der Vertretungsbefugnis ist der Betroffene nicht mehr geschäftsfähig!

· Ein Notar bestätigt die fehlende Geschäftsfähigkeit (auf Grund eines ärztlichen Attestes)

VERTRETUNG DURCH EINEN VORSORGEBEVOLLMÄCHTIGTEN

Jeder hat die Möglichkeit - für den Fall, dass er in Zukunft bestimmte Angelegenheiten nicht mehr alleine regeln kann, einer Person, zu der er ein besonderes Vertrauen hat, vorsorglich eine Vollmacht zu erteilen. Diese sogenannte Vorsorgevollmacht tritt erst beim späteren Verlust der Handlungsfähigkeit in Kraft.

Hinweis: Für den Abschluss einer Vorsorgevollmacht muss die betroffene Person noch in einem bestimmten Ausmaß einsichts- und urteilsfähig sein und Handlungsfähigkeit besitzen. Wenn dies nicht der Fall ist, so ist ein Sachwalter zu bestellen.

Eine Vorsorgevollmacht sollte auf jeden Fall enthalten:

· Name, Geburtsdatum und Adresse des Bevollmächtigten

· Aufgabenbereiche, für die der Bevollmächtigte zuständig sein soll

· Individuelle Wünsche des Betroffenen (z. B. bezüglich Pflege, medizinischer Versorgung, Übersiedlung in ein Alters- oder Pflegeheim)

Eine Vorsorgevollmacht kann eigenhändig geschrieben und unterzeichnet werden  – dazu braucht es keine Zeugen. 

Wird sie nicht eigenhändig geschrieben – sondern etwa mittels Computer erstellt – muss sie eigenhändig unterschrieben und der Wille in Anwesenheit von drei Zeugen bekräftigt werden. Die Zeugen müssen unter Hinweis auf ihre Zeugeneigenschaft ebenfalls auf der Vollmacht unterschreiben.

Geht es um schwerwiegende Vertretungshandlungen, muss die Vorsorgevollmacht bei einem Notar, bei einem Rechtsanwalt oder bei Gericht erstellt werden. Als schwer-wiegende Vertretungshandlungen gelten

· Die Einwilligung in schwerwiegende medizinische Behandlungen (z.B. risikoreiche Operationen, Amputationen, PEG-Sonde). Wenn eine Patientenverfügung vorhanden ist, ist dieser Punkt in der Vorsorgevollmacht hinfällig.

· Die Bestimmung des Wohnortes (Heimaufenthalt)

· Vermögensangelegenheiten, die über das übliche Maß an Verwaltung hinausgehen (z.B. Verkauf/Vermietung eines Hauses/einer Wohnung

Für den Eintritt in ein Heim ist die Vorsorgevollmacht sehr wichtig.  Kann eine Person nicht mehr selbst entscheiden, ob sie in ein Heim will und es ist keine Vorsorgevollmacht vorhanden,  müsste eine Sachwalterschaft beantragt werden. 

Will eine Person nicht in ein Heim eintreten, obwohl eine andere Pflege nicht mehr geleistet werden kann und es gibt  keine Sachwalterschaft , so ist es dem verantwortlichen Angehörigen oder Sozialarbeiter nicht möglich, den Betroffenen in einem Heim unterzu- bringen. Dies könnte nur ein Amtsarzt beantragen (z.B. wegen Eigengefährdung oder unhaltbaren Umständen). 

Bei Erstellung von einem Notar wird die Vorsorgevollmacht ins Österr. Zentrale Vertretungsverzeichnis gestellt und ein Vorhandensein kann dort abgefragt werden.

Widerruf

Der Betroffene kann die Vorsorgevollmacht jederzeit widerrufen – auch nach Verlust seiner Geschäftsfähigkeit. Die Folge wird in den meisten Fällen die Einleitung eines Sachwalterschaftsverfahren sein.

WICHTIG:

· Der Vorsorgebevollmächtigte muss nicht ein Angehöriger sein! 

· Bei Erteilung der Vorsorgevollmacht muss der Betroffene ein einem bestimmten Ausmaß einsichts- und urteilsfähig sein!

· Der eintretende Verlust der Geschäftsfähigkeit wird durch ein ärztliches Gutachten bestätigt!

· Wird eine Vorsorgevollmacht nicht von einem Notar/Rechtsanwalt erstellt, ist es wichtig, dass der Bevollmächtigte bzw. Angehörige über die Erstellung bzw. über den Ort der Aufbewahrung informiert ist. Wenn sie bei Bedarf nicht gefunden wird, kann sie auch nicht in Kraft treten. 

Alle Angaben ohne Gewähr!

Hannelore Pacher

Dezember 2010
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